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Geschäftszeichen. F

hat das AmtsgerichlZeitz auf die mündliche Verhandlung vom 15.03.2011 durch den
Richter am Amtsgericht Hötl

für  Recht erkannt:

1 )  Die Beklagte wird verurtei l t  an den Kläger 1.337 ,33 € nebst Zinsen hieraus in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssalzder EZB sei t  dem 30.06.2010

zu zahlen

2.)  Die Beklagte wird verurtei l t  an den Kläger 186,24 € vorger icht l iche

Rechtsanwaltsanwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssalz der EZB seit dem 28.08 2010 zu zahlen.

Beklagte
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3.)  [ ] ie B<:klagte tnägt die l (osten des Rechtsstrei ts^

4.) l,-rars lJrteil isi vorlär-rfig vollsir 'eckbar gegen lj ici-rerireitsie isir-ing in l--löhe von '120

Prozent des zu vollstreckenden Betraqes.

Tatbestand

Der Kläger macht gegen die Beklagte wei teren Schadenersatzanspruch aus dem

Unfal lereignis vom 16.05.2010 in Oster{eld gel tend'

Der Kläger war zum Unfal lzei tpunkt Eigentümer und Halter des beim Unfal l

b e s c h ä d i g t e n P k w V W P a s s a t V a r i a n t , 7 4 k w ' a m t | . K e n n z e i c h e n _ .

Die Beklagte ist rJie Haftpfl ichtversicherung des unfallverursachenden Pkw mit dem

amilichen Kennzeichen ts des trlF, Groß-Gerau.

Die Einstandspf l icht  der Beklagten gegenüber dem Kläger zu 100 Yo aus dem

vorgenannten Verkehrsunfall ist unstreit ig.

Die Beklagte hat dem Kläger bisher nicht seine verauslagten Kosten fÜr die

Mietwagennutzung vollumfänglich erstattet.

Der Kläger hat vorgetragen, dass grundsätzlich die Erforderlichkeit einer

Mietwagennutzung durch ihn von der Beklagten nicht bestritten worden sei' Es ginge

al le in ig um die Höhe des in Anspruch genommenen Mietwagentar i fes Er habe in der

Zeit vom 16.05.2010 bis zum 28.05.2010 ein Ersalzfahrzeug in der Preisgruppe 6

angemietet. Er habe das Fahrzeug angemietet von der Autovermietung lI

GmbH. Hierüber sei  von den Vermieterf i rma am 04.06.2010 Rechnung gelegt worden in

Höhe von insgesamt 2.420,92 €. Ursprünglich sei am Unfalltag ein Betrag von

insgesamt 2.909,55 € herangezogen worden.

Der Kläger habe zumindest Anspruch auf zu erstattende Mietwagenkosten gemäß der

Schätzung auf der Grundlage der Schwacke-Liste.  Danach ergebe sich ein

Gesamtbetrag für den Mietzei t raum in Höhe von 2.136,07 €.  Die Beklagte habe hier

lediglich 798,74 € anerkannt und bezahlt. Bei den vorgenannten entstandenen

Mietwagenkosten handele es sich um erforderliche Kosten gemäß S 249 Abs. 2 BGB'

Der Kläger sei auch dringend auf ein Ersatzfahrzeug angewiesen gewesen. Außerdem

habe er s ich in einer sogenannten Not-  bzw. Ei ls i tuat ion befunden. Es habe sich um

eine sogenannte ad hoc Anmietung gehandel t .



' )
. .  1  -

/ \ufgruncl  der t - jnfal ls i tuat ion,  dre Ehefrarr  uncl  d ie t te iden Kinder seien nacir  dem

Unfal lereignis in ein Krankenhaus eingel iefert  worden, habe er s ich auch nicht  unr

a ncl erweitige Freise a nd erer Au tovermiete r i rtfo rm ie re n l<ö nrten.

lm Ubrigerr  sei  d ie sogenannte Frauenhofer Liste nicht  a is Schätzgrundlage geeignef '

Der Kläger beantragt,

1 . Die Beklagte zu verurtei len,  an ihn 1.337,33 € nebst Zinsen hieraus tn

Höhe von 5 Prozentpunkten Über dem Basiszinssalz der EZB sei t  dem

30.06.201 0 zu bezahlen.

Die Beklagte zu verurteilen, an ihn 186,24 € vorgerichtl iche

Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz der EZB sei t  Rechtshängigkei t  zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abweisen.

Zur Begründung hat s ie im Wesent l ichen angeführt ,  dass dem Kläger fur  d ie

Anmietdauer eines Ersatzfahrzeuges über 13 Tage 798,94 € gezahlt worden seien. Der

BGH habe in seiner Rechtsprechung entschieden, dass ein Geschädigter eines

Verkehrsunfalls vom Schädiger nach S 249 BGB als erforderlichen

Herstellungsaufwand nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen könne, die

ein verständiger, wirtschaftl ich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für

zweckmäßig und notwendig halten. durfe. Der vorgenannte Betrag würde diesen

f lechnung tragen. Die Beklagte habe sich an den Erhebungswerten des aktuel len

,,Marktpreisspiegel Mietwagen 2009" des Frauenhofer Instituts fur Arbeitswirtschaft und

Organisat ion für  d ie PLZ-Region 07 or ient ier t  und habe dabei  kulanter Weise auch ein

klassengleiches Fahrzeug der Gruppe 6 zugrunde gelegt,  obwohl aufgrund des Al ters

des Fahrzeuges des Klägers er hätte zumindest eine Gruppe t iefer nur anmieten

dürfen. Der ,,Marktpreisspiegel Mietwagen 2009" des Frauenhofer lnstituts für

Arbeitswirtschaft und Organisation sei auch als Schätzgrundlage geeignet, entgegen

des sogenannten , ,schwacke-Mietpreisspiegel" .  So hätten auch schon verschiedene

Gerichte entschiedeh, aber auch Gutachter festgestel l t ,  dass dieser als

Schätzgrundlage nicht  geeignet wäre.

2 .
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\A/egen cles Vi/eiteren Vr;rbringens cier lrarleien irn Einzeltten wird ar,l i  die gewechse ltert

Schr i f ts;r ize nebst Anlaqen sowie auf c las Protol<ol l  c ler  mLindl ichen Verhandlung Bezug

genomrnen.

Entscheidungsqründe

Die zulässige Klage ist  begrÜndet.

Zwischen den Parteien ist offensichtl ich unstreit ig, dass die Beklagte zu 100 %

einstandspf l icht ig ist  gegenuber dem Kläger aus dem Unfal lereignis vom 16.05.2010

entstandenen Schaden. Das Gericht  geht deshalb nicht  wei ter  auf diesen Sachverhal t

e i n .

Nach Ansicht des Gerichts steht dem Kläger eigentlich Schadenersatzanspruch

bezüglich der Anmietung eines Mietwagens in Höhe eines Unfallersatztarifes für den

strei tgegenständl ichen Zei t raum vom 16.05 2010 bis zum 28.05.2010 zu ($ 115 Abs. 1

VVG -früher. $ 3 PfIVG-).

lm E inze lnen:

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH kann der Geschädigte gemäß S 249

Abs" 2 S. 1 BGB als Herstel lungsaufwand Ersatz der jenigen Mietwagenkosten

ver langen, die ein verständiger,  wir tschaft l ich vernünft ig denkender Mensch in seiner

Lage für zweckmäßig und notwendig hal ten darf  (BGH, Vl  ZR 308/07, Jur is;  BGH, Vl

ZR 164107, Jur is;  BGH, Vl  ZR 161/06, Jur is;  BGH, Vl  ZR 6/09,Jur is) .

Dabei  is t  der Geschädigte nach dem Wirtschaft l ichkei tsgebot grundsätzl ich gehal ten, im

Rahmen des ihm zumutbaren von mehren mögl ichen den wir tschaft l icheren Weg zur

Schadensbehebung zu wählen.

Ein Verstoß gegen das Wirtschaft l ichkei tsgebot ist  aber noch nicht  a l le in deshalb zu

bejahen, weil der Geschädigte ein Kraflfahrzeug zu einem möglichen Unfallersat4arlf

anmietet ,  der -  wie hier zunächst mit  den ersten 7 Tagen je 175,00 € und fur die

weiteren 6 Tage je 160,00 € zzgl. weiterer Kosten für Haftungsbefreiung- gegenüber

einem Normaltarif teurer gewesen ist. Denn die Besonderheiten des Unfallersatztarifs

können mit  Rucksicht  auf c l ie Unfal ls i tuat ion (etwa die Vorf inanzierung, das Ris iko eines
-

Ausfall mit der Ersatzforderung und ähnliches) aus betriebswirtschaftl lcher Sicht einen

I
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gegenilber clcrn ,, lJrtri laltaiif" höhererr Preis rechtfertigen, weil sie ar-lf Leisl 'r lngi des

Vermieters beruhen, die c lurch die besonclere Unfal ls i t r - rat ion ver lasst  und i r r fo lge

dessel  zur Schacjensbetrebung nach S 249 BGB erforcler i ich s i r rc l  (BGl l ,  \ / l  Z l ' {  6/09,

Jur is RdNr.  B mit  zahlreichen Nachweisen aus seiner Rech[sprechung).

Der Kläger war zum Zeilpunkt cles Unfalls aus Sicht des Gerichts ausnahmsweise nicht

gehal ten, s ich nach gÜnst igeren Tar i fen durch Einholung von 2 bis 3

Vergleichsangeboten anderer Anbieter zu erkundigen, wei l  er  s ich in einer Notsi tuat ion

befunden hat (BGH, Vl  ZR 6/09, Jur is,  RdNr.  16) Die Kammer hat dabei  n icht

verkannt ' ,  dass die Anmietung eines Mietwagens fur einen Geschädigten im ländl ichen

Bereich mit  erhöhten Schwier igkei ten verbunden ist ,  er  aber gleichwohl nicht  ohne

weiteres davon absehen darf ,  in geeigneten Fäl len Vergleichsangebote einzuholen

(BGH, Vl  ZR 308/07, Jur is,  RdNr.  17; .  lm hier zu beurtei lenden Einzel fa l l  ra lar  der Klä9er

zu Besuch in Naumburg. Das Unfallereignis fand in Osterfeld statt und der Kläger war

mit  seiner Famil ie (Ehefrau und 2 minder jähr ige Kindern) unterwegs nach Hause'

lnsoweit war der Kläger hier nicht verpfl ichtet, sich um Vergleichsangebote zn

bemühen, wei l  ihm auch keine ausreichende Zei tspanne dafÜr zur Vedügung

gestanden hat.

lm Übrigen hat der Kläger mit  vor l iegender Klage nunmehr nicht  mehr den

Unfal lersatztar i f  oder die Summe, welche sich aus der Rechnung der Fa-

A u t o v e r m i e t u n g F G m b H V o m 0 4 . 0 6 . 2 0 1 0 i n H ö h e v o n 2 . 4 2 a , 9 2 € e r g i b t ,

geltend gemacht, sondern er hat lediglich noch geltend gemacht Mietwagenkosten auf

der Berechnungsgrundlage der sogenannten,,Schwacke-Liste".

Die mit der Klageschrift auf Seite 4, vorgenommene Berechnungsgrundlage hat das

Gericht nicht zu beanstanden. Das Gericht vertritt nicht die Auffassung der Beklagten,

dass aufgrund des Al ters des Fahrzeuges des Klägers hier eine ntedr igere Preisgruppe

hätte abgerechnet werden müssen. Nach Ansicht  des Gerichts ist  n icht  ledigl ich von

dem Alter eines Fahrzeuges hierbei  auszugehen, es müssen auch noch andere

Umstände, wie z.  B.  tatsächl icher Zustand des Fahrzeuges, Ki lometer le istung und

ähnl iches, Beachtung f inden.

Ausgehend vom vorgenannten Sachverhal t  hat  c l ie Beklagte auch die dem Kläger

entsta nd e nen vo rge ri ihtl ichen Rechtsanwaltskosten zu begl eichen.
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l) ie Zinsentscheiclurrc folgf i,rus de:n SS 2BB, 247 BGB, c-{ie Kostenentscheidr-rng aus $ 91

l-P( i  und cj ie vor läul ige Voi lstreckbarkei t  aus S /09 Z?4.

HötI
Richter am Anltsgericht

Ausgefertigt
Z e i t z . 3 1 " 0 3



Schlaqworte Urteilsdaten ban k

Ll Anmietung außerhalb öffnungszeiten

Li Aufklärungspf l icht Vermieter

l  i  Pauschaler Aufschlag für Unfal lersatz

t  i  Direktvermit f lung

l l  EE Eigenersparnis-Abzug

I  Erkund igungspf l i ch t

i l  Geringfügigkeitsgrenze

f l Zusatzfahrer

Schwacke-Mietpreisspiegel

Fra u n hofe r-M ietpreisspie ge I

Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfal l

Rechtsanwaltskosten

Zugäng l ichke i t

Haftu ngsreduzierun gA/ersicherung

Rechtsdienst leistu ngsgesetz (  RBerG)

I Selbstfahrervermietfahrzeug

l l  Zeugengeld

i- l  GrobeFahrlässigkeit

i l  Schadenminderungspft icht

il WettbewerbsrechU-verstoß

Zustel lung/Abholu ng

Winterreifen

Navigat ion

Automatik

Anhängerkupp lu  ng

Fahrsch ulausrüstung

Kei n Mittelwert Fraun hofer-Schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacke

U nfallersatztarif

Anspruchsgrund

rx
L]

L,l

t, l

l
t l

t l

t l

i . . . 1

i . l

-,1

i l

i,i

J

a . a
YI
1

i--l

I sonstises 
"rlkt fth

.  l  Internetangebote


